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ist Fachanwalt fuir Arbeitsrecht
sowie Chefredakteur und Autor
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nen. Er berdt und vertritt aus-
schlieBlich Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie deren Interes-
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der Winter naht — mit kalten Temperaturen, kurzen Tagen
und manchmal tlickischem Eis. Fiir viele Mitarbeitende ist
diese Jahreszeit eine Herausforderung, fir Menschen mit URTEILE/RECHT

Behinderungen kann sie schnell zu einer Belastungsprobe Sexistische Aussagen des Chefs: Arbeitnehmerin
werden. Als Schwerbehindertenvertretung stehen Sie genau bekommt hohe Abfindung

in dieser Situation zwischen Sorge und Verantwortung. Sie
wissen: Kleine Anpassungen, vorausschauende Planung und SOFT SKILLS

ein offenes Ohr kdnnen den Unterschied ausmachen. Warum Selbstfiirsorge gerade jetzt wichtig ist -

Es sind oft die kleinen Dinge, die eine groBe Wirkung entfal- besonders fiir Sie als SBV
ten: Gut beheizte Arbeitsplatze, ein freundliches Gesprach,
die Berlicksichtigung individueller Bediirfnisse. Sie als URTEIL
Schwerbehindertenvertretung geben Ihren Kolleginnen und Kiindigung wegen Kollegendruck?
Kollegen das Gefiihl, gesehen und geschiitzt zu sein. lhre Nur mit klaren Regeln méglich
Arbeit schafft Sicherheit, Vertrauen und Wertschatzung —
gerade in der kalten Jahreszeit ein unschatzbarer Beitrag fiir WISSENSWERT
das Betriebsklima. Bleiben Sie wachsam! Ihre Aufmerksam-
keit macht den Unterschied — jeden Tag.

Wiedereingliederung unterstiitzen und
Beschaftigte begleiten

Herzliche GriBe

Hine Sohrarer

Arno Schrader
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BEM muss korrekt ablaufen | Lesezeit 3 Minuten

AKTUELLES

Betriebliches Eingliederungsmanagement:
Arbeitgeber tragen die Verantwortung fiir Fehler

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Wiirttemberg hat ein wegweisendes Urteil gefillt. Es ent-
schied, dass eine krankheitsbedingte Kiindigung unwirksam ist, weil das betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM) nicht ordnungsgemaf durchgefiihrt wurde. Besonders brisant: Die Fehler
in dem BEM-Verfahren waren einem externen Dienstleister unterlaufen, sie wurden dennoch dem
Arbeitgeber zugerechnet (Urt. v. 14.01.2025, Az. 15 Sa 22/24).

Das Gericht stellte klar, dass Unternehmen die Verantwor-
tung flir das BEM niemals aus der Hand geben kdnnen. Auch
wenn ein Dienstleister beauftragt wird, bleibt der Arbeit-
geber der rechtlich Verpflichtete. Damit wird einmal mehr
deutlich: Das BEM ist ein entscheidender Baustein im Kiindi-
gungsschutz, der mit hochster Sorgfalt zu beachten ist.

Der Fall: Der betroffene Arbeitnehmer war seit vielen Jah-
ren gesundheitlich angeschlagen. Immer wieder kam es zu
erheblichen krankheitsbedingten Fehlzeiten — zwischen 65
und 121 Tagen jahrlich. Fiir den Arbeitgeber stellte sich des-
halb die Frage, wie er die hohe Ausfallquote reduzieren oder
die Belastung fiir den Betrieb auffangen konnte. Er entschied
sich, einen externen Dienstleister mit der Durchfiihrung des
BEM zu beauftragen. Diese Vorgehensweise war durch eine
Betriebsvereinbarung abgedeckt, die zudem vorsah, dass
der Beschéftigte zu den Gesprachen eine Vertrauensperson
hinzuziehen durfte.

Erstes Gesprach ergab: kein BEM

Am 20. Februar 2023 kam es zu einem ersten Gesprach. Die
Mitarbeiterin des Dienstleisters sprach dabei direkt iiber die
gesundheitlichen Einschrankungen des Beschaftigten und
diskutierte mogliche Anpassungen am Arbeitsplatz. Eigent-
lich sollte ein erstes Treffen jedoch nur der Erlauterung die-
nen: Was bedeutet ein BEM? Welche Rechte bestehen? Wie
lauft das Verfahren ab? Stattdessen erweckte das Gesprach
beim Mitarbeiter den Eindruck, das Thema sei bereits erle-
digt.

Am Ende des Treffens wurde ein Formular ausgefiillt und
unterschrieben, in dem es hieB: ,BEM startet nicht, da Mit-
arbeiter mit Arbeitsplatz zufrieden, keine Einschrankungen
zurzeit [...]. Falls er erneut erkrankt, kann er freiwillig ein
BEM starten.” Damit schien die Sache abgeschlossen — zu-
mindest aus Sicht des Dienstleisters. Doch der Mitarbeiter
erkrankte auch im Jahr 2023 erneut mehrfach und fiel wie-
derholt langere Zeit aus. Daraufhin kiindigte der Arbeitgeber
am 31. Juli 2023 das Arbeitsverhaltnis. Der Mitarbeiter woll-
te das nicht hinnehmen und erhob Kiindigungsschutzklage.

Das Urteil: Das LAG Baden-Wiirttemberg gab dem Arbeit-
nehmer recht und erklarte die Kindigung fir unwirksam.
Entscheidend waren nach Auffassung der Richterinnen und
Richter drei zentrale Fehler beim BEM.

Fehlende Information iiber die Datenverarbeitung

Erstens wurde der Beschéftigte nicht korrekt dariiber infor-
miert, welche Daten erhoben, gespeichert und weitergege-
ben werden sollten. Gerade weil es dabei um hochsensible
Gesundheitsdaten geht, ist eine umfassende Aufklarung
aber zwingend notwendig. AuBerdem hatte der Dienstleis-
ter den Arbeitnehmer nicht ausreichend iiber die Ziele und
Konsequenzen informiert.

Vermischung von Informationsgesprach und
eigentlichem BEM

Das erste Gesprach hatte lediglich den Ablauf erklaren dir-
fen. Stattdessen wurden bereits gesundheitliche Themen
erortert, die erst in der eigentlichen BEM-Runde — unter Be-
teiligung von Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretugng,
Betriebsarzt oder Vorgesetzten — besprochen werden soll-
ten. Durch diese Vermischung entstand ein falscher Ein-
druck. Das war der zweite Fehler.

Irrefithrende Aussagen zu den Folgen

Im Protokoll stand zum Dritten, dass kein BEM gestartet
werde, bei erneuter Erkrankung aber ein neues Verfahren
angeboten werden konne. Damit wurde dem Arbeitnehmer
suggeriert, er sei vor weiteren Konsequenzen geschlitzt. Tat-
sachlich hatte er wissen miissen, dass eine Ablehnung des
BEM seine Position schwachen und eine spatere Kiindigung
erleichtern kann. Da die Mitarbeiterin des externen Dienst-
leisters im Auftrag des Arbeitgebers handelte, wurden ihr
alle Fehler zugerechnet.

= FAZIT

BEM ernst nehmen

Das Urteil verdeutlicht eindringlich: Das BEM ist weit
mehr als eine bloBe Formalie. Es ist ein zentrales Instru-
ment, das Beschaftigten eine echte und faire Chance zur

Riickkehr in den Betrieb erdffnet. Gleichzeitig fungiert es
als wichtiges rechtliches Schutzschild gegen vorschnelle
und oftmals vermeidbare Kiindigungen. Fiir die betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen bedeutet dies eine rechts-
sichere und spiirbare Starkung ihrer Rechte und eine
konkrete Perspektive auf eine Fortsetzung des Arbeits-
verhéltnisses.
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URTEIL

Tatowierung

Private Risiken miissen Beschaftigte selbst tragen | Lesezeit 3 Minuten

Kein Lohn bei Krankmeldung wegen entzuindeter

Wer sich privat tatowieren lasst und dadurch krank wird, hat keinen Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung. Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein entschieden. Die Richterinnen
und Richter machten deutlich: Wer eine moégliche Infektion nach einer Tatowierung in Kauf nimmt,
handelt nicht im Sinne seiner Gesundheit und verliert deshalb den Anspruch auf Lohnfortzahlung

(Urt. v. 22.5.2025, Az. 5 Sa 284 a/24).

Fur Sie als Schwerbehindertenvertretung ist dieses Urteil
von Bedeutung, weil es die Grenzen der Fiirsorgepflicht des
Arbeitgebers aufzeigt und die Frage beantwortet, wann die
Folge einer Erkrankung noch vom Betrieb getragen werden
muss und wann nicht.

Der Fall: Eine Pflegehilfskraft hatte sich wahrend ihrer Frei-
zeit ein Tattoo am Unterarm stechen lassen. Wenige Tage
spater entziindete sich die Haut rund um die Tatowierung.
Die Frau suchte einen Arzt auf, der eine Arbeitsunfahigkeits-
bescheinigung ausstellte. Damit war klar: Sie konnte ihre Ta-
tigkeit in der Pflege, die korperlich fordernd und hygienisch
anspruchsvoll ist, fiir mehrere Tage nicht ausiiben.

Die Auffassung des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber stellte sich auf den Standpunkt, dass er
nicht verpflichtet sei, den Lohn fortzuzahlen. Seine Begriin-
dung: Die Arbeitnehmerin habe die Ursache fiir ihre Erkran-
kung selbst gesetzt, indem sie sich bewusst einem Eingriff
mit vorhersehbaren gesundheitlichen Risiken unterzogen
habe. Die daraus folgende Infektion sei kein Schicksal, son-
dern eine absehbare Folge, fir die er nicht einstehen musse.
SchlieBlich klagte die Frau das Geld ein — und scheiterte in
zwei Instanzen.

Arbeitnehmerin verlangte Geld

Die Arbeitnehmerin verlangte daraufhin vom Arbeitgeber
die Lohnfortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz
(EFZG). lhrer Auffassung nach war nicht der Tattoo-Termin
selbst entscheidend, sondern die nachtragliche Entziindung.
Diese sei kein zwingender Automatismus, sondern ein me-
dizinisches Risiko, das nur in wenigen Fallen auftrete. Nach
ihrer Argumentation musste der Arbeitgeber dieses all-
gemeine Lebensrisiko bernehmen. AuBerdem verwies sie
darauf, dass Tatowierungen heute gesellschaftlich weitver-
breitet und Ausdruck personlicher Freiheit seien. Ein Eingriff
in diese Freiheit durch den Verlust der Lohnfortzahlung sei
nicht gerechtfertigt.

Das Urteil: Sowohl das Arbeitsgericht in erster Instanz als
auch das LAG in zweiter Instanz wiesen die Klage ab. Die
Begriindung war eindeutig: Ein Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung besteht nicht, wenn die Arbeitsunfahigkeit durch eige-
nes Verschulden verursacht wurde (§ 3 Abs. 1 EFZG).
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Nach Auffassung der Richterinnen und Richter lag hier ein
solches Verschulden vor. Wer sich ein Tattoo stechen lasst,
weiB oder muss wissen, dass sich die Haut entziinden kann.
Dieses Risiko gehort zu den typischen Nebenwirkungen, die
nicht tiberraschend sind. Schon die Klagerin selbst hatte ein-
gerdumt, dass in bis zu finf Prozent aller Falle Infektionen
auftreten. Das Risiko war also nicht nur theoretisch, sondern
statistisch belegt und durchaus verbreitet.

Gerichte stellten schuldhaftes Verhalten fest

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer handeln schuldhaft,
wenn sie ihre Arbeitsfahigkeit durch freiwillige Eingriffe mit
bekannten Risiken gefahrden. Das gilt nicht nur fir Tatowie-
rungen, sondern auch fiir vergleichbare Situationen, etwa
kosmetische Operationen ohne medizinische Notwendig-
keit, riskante Freizeitaktivitaiten oder eigenverantwortlich
eingegangene Gesundheitsrisiken. In allen diesen Fallen ist
die Krankheitsursache nicht ,schicksalhaft”, sondern be-
wusst herbeigefiihrt.

Wichtig war auch die Abgrenzung zur normalen Lebensge-
staltung. Denn selbstverstandlich darf jeder (iber den eigenen
Korper verfligen und sich tatowieren lassen. Die Richter be-
tonten ausdriicklich, dass die personliche Freiheit nicht ein-
geschrankt wird. Wer sich jedoch fiir eine Tatowierung ent-
scheidet, tragt die Verantwortung fiir die Folgen und damit
auch fiir den mdglichen Verdienstausfall im Krankheitsfall.

= FAZIT

Der Einzelfall entscheidet

Arbeitgeber miissen nicht in jedem Fall die finanziellen
Folgen einer Krankheit tragen. Wenn Beschéftigte durch
eine freiwillige und riskobehaftete Entscheidung selbst
die Ursache fiir ihre Arbeitsunfahigkeit setzen, entfallt
der Anspruch auf Lohnfortzahlung. Das gilt auch dann,
wenn die Tatigkeit — wie hier das Stechen eines Tattoos —
gesellschaftlich akzeptiert und weitverbreitet ist. Sensi-
bilisieren Sie betroffene Kolleginnen und Kollegen dafiir,
dass ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht grenzen-
los besteht. Gerade Menschen mit chronischen Erkran-
kungen oder Behinderungen sind haufig auf eine sichere
finanzielle Basis angewiesen.




Schwerbehinderung und Gleichstellung

LESERFRAGE

GdB 30: Soll ich mich gleichstellen lassen?

Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Gleichstellung mit einem schwerbehinder-
ten Menschen sinnvoll ist, wird oft gestellt. Auch diese Leserin beschaftigt das Thema.

Die Frage: Ich bin seit vielen Jahren behindert und habe
einen Grad der Behinderung (GdB) von 30. Bisher habe ich
keinen Antrag auf Gleichstellung gestellt. In meinem Betrieb
gibt es allerdings wiederholt Engpasse bei der Arbeitsorgani-
sation, und ich merke, dass mir manche Aufgaben aufgrund
meiner Einschrankungen zunehmend schwerfallen. Mir ist
nicht ganz klar, welche Vorteile eine Gleichstellung konkret
hatte und welche Nachteile méglicherweise bestehen. Soll
ich mich gleichstellen lassen? Und wie wiirde sich das im
Alltag meines Arbeitslebens auswirken?

Arno Schrader: Immer wieder erreichen uns Fragen zu den
Rechten und Mdglichkeiten von Menschen mit einem Grad
der Behinderung von 30 und 40. Eine haufige Frage lautet:
»Soll ich mich gleichstellen lassen?”

Wann ist eine Gleichstellung sinnvoll?

Den Grad der Behinderung (GdB) legt das Versorgungsamt
fest, und er gibt an, in welchem Umfang die Beeintrachti-
gung vorliegt. Wer einen GdB von 30 oder 40 hat, gilt offi-
ziell noch nicht als schwerbehindert. Das bedeutet: Viele be-
sondere Rechte, die Menschen mit einem GdB von 50 oder
mehr zustehen, kénnen bei einem GdB von 30 oder 40 nicht
automatisch in Anspruch genommen werden.

Hier setzt die Gleichstellung an. Sie ermdglicht, dass Sie trotz
eines niedrigeren GdB in bestimmten Bereichen Schutz-
rechte wie ein schwerbehinderter Mensch erhalten — ins-
besondere im Arbeitsleben. Gleichgestellt werden konnen
Mitarbeitende, deren korperliche, geistige oder seelische Be-
eintrachtigung es erfordert, dass sie besonderen Schutz am
Arbeitsplatz brauchen.

A BEISPIEL

Chronische Erkrankung

Ein Arbeitnehmer mit einem GdB von 30 leidet unter
einer chronischen Erkrankung, die ihn in der Ausfiih-
rung schwerer korperlicher Arbeiten einschrankt. Ohne
Gleichstellung hatte er keinen Anspruch auf bevorzugte
Beriicksichtigung bei Arbeitszeitregelungen. Nach der
Gleichstellung kann sein Arbeitgeber seine besonderen
Bediirfnisse beriicksichtigen, zum Beispiel beim Einsatz
von Hilfsmitteln oder bei der Arbeitsplatzgestaltung.

So beantragen Sie die Gleichstellung

Wenn Sie sich gleichstellen lassen mdchten, haben Sie den
Antrag beim zustandigen Versorgungsamt zu stellen, nicht

direkt beim Arbeitgeber. Die Gleichstellung nach § 2 Abs. 3
SGB IX dient dazu, dass Menschen mit einer Schwerbehinde-
rung oder Gleichstellung im Arbeitsleben bestimmte Rechte
erhalten, beispielsweise besonderen Kiindigungsschutz. Fiir
den Antrag bendétigen Sie in der Regel Ihre Schwerbehinder-
tenbescheinigung und ggf. ein arztliches Attest, das Ihre Ein-
schrankungen beschreibt. Das Versorgungsamt priift dann,
ob Ihre Behinderung die Gleichstellung rechtfertigt, und er-
lasst einen schriftlichen Bescheid. Mit diesem Bescheid kon-
nen Sie anschlieBend die Vorteile der Gleichstellung gegen-
tber lhrem Arbeitgeber geltend machen.

1. Antrag stellen: Reichen Sie den Antrag schriftlich ein.
Geben Sie an, dass Sie die Gleichstellung beantragen,
und fligen Sie den Bescheid iiber den GdB bei.

2. Begriindung einfligen: Erklaren Sie, warum lhre Be-
eintrachtigung Ihre Arbeit erheblich erschwert und Sie
daher besonderen Schutz benétigen.

3. Priifung durch die Behérde: Das Versorgungsamt priift
den Antrag. Die Entscheidung ergeht schriftlich.

Welche Vorteile bringt die Gleichstellung?

Die Gleichstellung bietet mehrere entscheidende Vorteile,
die das Arbeitsleben erleichtern kdnnen:

e Kiindigungsschutz: Gleichgestellte Mitarbeitende ge-
nieBen fast denselben Kiindigungsschutz wie schwer-
behinderte Mitarbeitende. Das gilt insbesondere bei
betriebsbedingten Kiindigungen.

e Schutzrechte bei der Arbeitsplatzgestaltung: Arbeit-
geber miissen auf besondere Bediirfnisse Riicksicht
nehmen, zum Beispiel bei der Nutzung technischer
Hilfsmittel oder der Arbeitszeit.

e Mitbestimmung durch die Schwerbehindertenvertre-
tung: Gleichgestellte Mitarbeitende kdnnen die Unter-
stlitzung der Schwerbehindertenvertretung in Anspruch
nehmen und bei Konflikten am Arbeitsplatz auf deren
Vermittlung bauen.

= FAZIT

Wenn moglich Antrag stellen

Die Gleichstellung fiir Mitarbeitende mit einem GdB von
30 oder 40 ist eine wertvolle Mdglichkeit, zusatzliche
Schutzrechte zu erhalten. Sie erleichtert den Arbeitsall-
tag, starkt den Kiindigungsschutz und ermoglicht eine
starkere Mitbestimmung durch Sie als Schwerbehinder-
tenvertretung. Ob eine Gleichstellung sinnvoll ist, hangt
immer von der individuellen Situation ab.
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Schwerbehindertenvertretung aktiv im Winter | Lesezeit 9 Minuten

Kalte, Dunkelheit und Gesundheitsschutz:
So sorgen Sie fur die Gesundheit lhrer Kollegen

Der Winter bringt jedes Jahr neue Herausforderungen fiir alle Beschaftigten mit sich. Kurze Tage,
eisige Temperaturen, Schnee und Glatte stellen Menschen mit Behinderungen oder chronischen
Erkrankungen vor besondere Belastungen. Wahrend fiir viele die kalte Jahreszeit lediglich eine un-
angenehme Begleiterscheinung ist, konnen sie fiir Kolleginnen und Kollegen mit Mobilitatsein-
schrankungen, Sehbehinderungen oder gesundheitlichen Risiken zu ernsthaften Gefahren fiihren.

Hinzu kommen psychische Belastungen, ein hoheres In-
fektionsrisiko und erschwerte Arbeitswege, die den Alltag
zusatzlich belasten. Gerade Menschen, die auf Hilfsmittel
angewiesen sind oder regelmaBig arztliche Betreuung be-
notigen, sind in dieser Zeit besonders gefordert.

Als Schwerbehindertenvertretung (SBV) haben Sie und lhr
Arbeitgeber die Aufgabe, diese Risiken friihzeitig zu erken-
nen, angemessene PraventionsmaBnahmen zu planen und
konkrete Hilfen zu organisieren. Dazu gehort, Barrieren auf
Wegen zum Arbeitsplatz zu identifizieren, auf sichere Zu-
gange zu achten und bei Bedarf flexible Arbeitszeiten oder
Homeoffice-Ldsungen zu erméglichen. Auch die Bereitstel-
lung von Hilfsmitteln, wie rutschfeste Schuhiiberziige, Hand-
laufe oder zusatzliche Beleuchtung, kann die Sicherheit er-
heblich verbessern.

Dariiber hinaus sollten psychische Belastungen nicht unter-
schatzt werden: Dunkelheit, Kélte und Erkaltungssaison
wirken sich auf Stimmung und Motivation aus. Hier kann
die SBV durch regelmaBige Gesprache, Information (iber
Unterstlitzungsangebote oder das Initiieren kleinerer Grup-
penaktivitaten unterstiitzend wirken. So schaffen Sie nicht
nur physische Sicherheit, sondern férdern auch das Wohl-
befinden und die Motivation lhrer Kolleginnen und Kollegen.

Das konnen Sie als SBV fiir Ihre Kollegen tun

Als Schwerbehindertenvertretung kénnen Sie aktiv dazu
beitragen, dass alle Beschaftigten gesund, sicher und
motiviert durch den Winter kommen. Indem Sie praventiv
handeln, Gefahren minimieren und individuelle Bediirf-
nisse berticksichtigen, starken Sie nicht nur die Sicherheit,
sondern auch das Vertrauen und die Wertschatzung im Be-
trieb. In diesem Artikel erfahren Sie, welche MaBnahmen
besonders wirksam sind, wie Sie Risiken gezielt analysie-
ren und wie Sie lhre Kolleginnen und Kollegen umfassend
unterstiitzen konnen, damit der Winter fiir niemanden zur
Belastung wird.

1. Barrierefreie Wege und Zugénge sichern

Rutschige Gehwege, vereiste Parkpldatze und ungeraumte
Eingange sind im Winter ein groBes Risiko, besonders fiir
Menschen mit Gehbehinderungen oder Rollstuhlnutzerin-
nen und -nutzer. Prifen Sie, ob:
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e alle Eingange, Gehwege und Behindertenparkplatze
rechtzeitig geraumt und gestreut werden,

e Wege breit genug fiir Rollstiihle, Rollatoren oder Geh-
hilfen sind,

e ein klarer Raum- und Streuplan existiert und sichtbar
kommuniziert wird.

Beispiel: So kann es gehen

In einem mittelgroBen Betrieb richtet die Schwerbehinder-
tenvertretung ein Winterteam ein, das taglich die wichtigs-
ten Wege kontrolliert und bei Glatte sofort nachstreut. So
kénnen Unfalle vermieden und die Arbeitsfahigkeit der Be-
troffenen erhalten werden.

1 WICHTIG

Arbeitsschutz beachten

Arbeitgeber sind nach § 618 BGB und der Arbeitsstatten-
verordnung verpflichtet, sichere Zugange bereitzustel-
len. Sie als Schwerbehindertenvertretung kdnnen hier als
Kontrollinstanz und Ansprechpartner fungieren.

2. Warme am Arbeitsplatz gewahrleisten

Kalte kann die Leistungsfahigkeit und Gesundheit stark be-
eintrachtigen. Besonders betroffen sind Mitarbeitende mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, rheumatischen Beschwerden
oder chronischen Atemwegserkrankungen. Als Schwerbe-
hindertenvertretung sollten Sie darauf achten, dass:

e gesetzliche Mindesttemperaturen eingehalten werden,

* Arbeitsplatze, die besonders exponiert sind (Empfang,
AuBendienst, Lager), zusatzliche Warmequellen erhalten,

e Mitarbeitende mit besonderen Bediirfnissen individu-
elle Lésungen erhalten, z. B. Heizliifter, Decken oder
Sitzauflagen.

Beispiel: Warme erzeugt Motivation

Eine Schwerbehindertenvertretung in einem Lagerbetrieb
konnte erreichen, dass die Temperatur in der Friihschicht um
2 °C erhoht und zusatzliche mobile Heizgerate bereitgestellt
wurden. Das verringerte Krankheitsausfalle und steigerte
die Motivation.



3. Beleuchtung und Sehbehinderungen

Kurze Wintertage und schwaches Licht belasten Menschen
mit Sehbehinderungen besonders stark. Diese MaBnahmen
konnen getroffen werden:

e Arbeitsplatze ausreichend beleuchten,

e Eingange, Treppenhauser und AuBenbereiche hell ge-
stalten,

e zusatzliche Lichtquellen fiir sehbehinderte Mitarbeiten-
de bereitstellen.

Beispiel: Beleuchtung verbessern

In einer Lagerhalle werden zusatzliche LED-Lampen instal-
liert, die blendfreies Licht erzeugen. Mitarbeiteri mit Sehbe-
hinderung profitieren von deutlich héherer Sicherheit und
geringerer Anstrengung.

4. Gesundheitsschutz und Pravention

Winterzeit bedeutet Erkaltungs- und Grippezeit. Besonders
gefahrdet sind Menschen mit Vorerkrankungen. Die Schwer-
behindertenvertretung kann unterstiitzen durch:

e Information und Bereitstellung von Impfangeboten
(Grippe, Corona),

e Bereitstellung von Masken oder Schnelltests,

» Homeoffice-Mdglichkeiten fiir besonders geféhrdete
Personen.

Beispiel: Impfung ermdglichen

Sprechen Sie mit lhrem Arbeitgeber und organisieren Sie
einen zentralen Impftag. Gerade chronisch kranke Mitarbei-
tende profitieren von einer derart erleichterten Teilnahme.

5. Arbeitszeitregelungen im Winter

Dunkelheit am Morgen und Abend stellt ein Sicherheitsrisiko
dar. Priifen Sie, ob:

e ein flexibler Arbeitsbeginn méglich ist,

e Arbeitszeiten angepasst werden kénnen, um Dunkel-
heit zu vermeiden,

 Homeoffice angeboten wird, wo notwendig.

Beispiel: Arbeitszeitveranderungen

Sie als Schwerbehindertenvertretung konnen fiir Mitarbei-
tende mit Mobilitatseinschrankungen einen spateren Ar-
beitsbeginn und ein friiheres Ende ermdglichen.

6. Kleidung und Schutzausriistung
Richtige Kleidung ist entscheidend, namlich:

e warmende Arbeitskleidung,
e rutschfeste Schuhe,
¢ Handschuhe, Miitzen, wetterfeste Kleidung.

Beispiel: Hilfe in der Praxis

Orthopadische Schuhe fiir Mitarbeitende mit Gehbehinde-
rung werden bezuschusst. So konnten Unfdlle vermieden
werden.

7. Psychische Belastungen beriicksichtigen

Kurze Tage, Kalte und soziale Isolation konnen psychische
Probleme verstarken. Mdgliche MaBnahmen sind:

e Beratung durch Betriebsarzt oder externe Stellen,
e Tageslichtlampen in Pausenraumen,
e Bewegungspausen, soziale Aktivitaten im Team.

Beispiel: Pravention durch , Winterraum”

Ein Unternehmen richtet einen ,Winterraum” ein: hell, be-
heizt, mit Tageslichtlampen und Riickzugsmdglichkeiten.

8. Erndhrung und Flissigkeit

Der Winter bedeutet oft eine geringere Aktivitat und ein ho-
heres Infektionsrisiko. Hier helfen:

e warme Mahlzeiten und Teeangebote,

e ausgewogene Versorgung mit Vitaminen und Mineral-
stoffen,

e kleine Snacks fiir AuBendienst und Friihschichten.

Beispiel: Gesundheit geht vor

In allen Abteilungen wird wochentlich ein Obstkorb bereit-
gestellt, sodass Mitarbeitende jederzeit zugreifen kdnnen.

9. Mobilitat und Fahrdienste

Nicht jeder kommt im Winter problemlos zum Betrieb. Prii-
fen Sie daher folgende Maoglichkeiten:

e Fahrdienste oder Zuschiisse fiir barrierefreie Mobilitat,
e Fahrgemeinschaften,
* Notfallldsungen bei extremen Wetterlagen.

Beispiel: Praktische Hilfe

Der Arbeitgeber koordiniert eine Liste von Fahrgemeinschaf-
ten fiir Kolleginnen und Kollegen mit eingeschrankter Mo-
bilitat.

10. Notfallplanung und Evakuierungswege

Schnee, Eis oder Stromausfall erfordern Planung. Es gilt:

e Evakuierungswege zu priifen und frei zu halten,

* Notfallplane zu erstellen, Mitarbeitende zu informieren,

e spezielle Hilfe fiir schwerbehinderte Kolleginnen und
Kollegen sicherzustellen.

Beispiel: Sicherheit geben

Mitarbeitende mit Mobilitatseinschrankungen haben einen
festen Ansprechpartner, der im Notfall beim Verlassen des
Gebaudes unterstutzt.

11. Wintertaugliche Arbeitsplatzgestaltung
Priifen Sie folgende MaBnahmen:

e ergonomische Anpassungen fiir Heizungen, Beleuch-
tung, Tische, Stiihle,

e flexible Raumaufteilung fiir Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit Einschrankungen,
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e technische Hilfsmittel wie rutschfeste Bodenbelage, e klare Aufgabenverteilung im Winter,

Handlaufe oder spezielle Sitzpolster. o )
Beispiel: Sprechen hilft

Beispiel: Kleinigkeiten entscheiden
P J Eine kleine Arbeitsgruppe wird gebildet, die taglich die Si-

Das Unternehmen |asst Handlaufe an Treppen und Rampen an-  cherheitsmaBnahmen berpriift und anpasst.
bringen, zusatzlich werden rutschfeste Matten in Eingangshe-
reichen verlegt.

- . ->

12. Zusammenarbeit mit Personalrat und Arbeitgeber FAZIT

Viele MaBnahmen lassen sich nur gemeinsam umsetzen. Risiken begegnen

Achten Sie daher auf folgende Punkte: Der Winter bringt fiir alle Beschaftigten zusatzliche Ri-

siken - fiir schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen
jedoch besonders. Als Schwerbehindertenvertretung
konnen Sie entscheidend dazu beitragen, dass alle sicher,
gesund und motiviert durch die kalte Jahreszeit kommen.

e Abstimmung mit Personalrat, Betriebsarzt und Fach-
kraft fir Arbeitssicherheit,

e regelmaBige Kontrolle und Nachjustierung der MaB-
nahmen.

.I Checkliste fur die Schwerbehindertenvertretung:
Das ist vor dem Winter zu erledigen

To do v Gibt es Sonderldsungen (orthopadische Schuhe

1. Barrierefreie Wege mit Profil)?

Sind Eingénge, Gehwege und Behindertenparkplatze Werden Schutzhandschuhe und wettergerechte
gerdumt und gestreut? Ausriistung gestellt?

Gibt es einen einsehbaren Raum- und Streuplan? 7. Psychische Belastungen

Sind Wege breit genug fiir Rollstiihle und Rollatoren? Gibt es Hinweise auf Beratungsangebote oder

2. Warme am Arbeitsplatz Selbsthilfegruppen?

Werden die Mindesttemperaturen nach der Werden Pausenraume mit Tageslichtlampen eingerichtet?
Arbeitsstattenverordnung eingehalten? Besteht die Moglichkeit zu kurzen Bewegungspausen
Gibt es individuelle Losungen fiir Beschaftigte mit im Freien?

besonderem Warmebedarf (z. B. Heizliifter, Decken)? 8. Mobilitat

Werden exponierte Arbeitsplatze (Empfang, AuBendienst) Gibt es Fahrdienste oder Zuschsse fiir barrierefreie
besonders geschiitzt? Mobilitat?

3. Beleuchtung Werden Fahrgemeinschaften organisiert?

Sind Arbeitsplatze ausreichend beleuchtet? Gibt es Notfallldsungen bei extremen Wetterlagen?
Sind Eingange, Treppenhauser und AuBenanlagen hell 9. Kommunikation

und sicher ausgeleuchtet? Hangen Informationen zum Winterdienst und Gesund-
Gibt es zusatzliche Lichtquellen fiir sehbehinderte heitsschutz sichtbar aus?

Beschaftigte? Werden Newsletter oder Intranet genutzt, um alle zu
4. Gesundheitsschutz informieren?

Gibt es Impfangebote (Grippe, Corona) und werden diese Ist die Schwerbehindertenvertretung fiir Riickfragen
auch ausreichend bekannt gemacht? sichtbar und erreichbar?

Gibt es Masken oder Tests fiir gefahrdete Personen? 10. Zusammenarbeit

Werden Homeoffice-Mdglichkeiten genutzt, wenn es Waurde das Gesprach mit Personalrat, Arbeitgeber, Be-
gesundheitlich erforderlich ist? triebsarzt und Fachkraft fiir Arbeitssicherheit gesucht?
5. Arbeitszeitregelungen Werden MaBnahmen abgestimmt und gemeinsam
Sind flexible Arbeitszeiten moglich, um Dunkelheit zu umgesetzt?

vermeiden? Gibt es eine klare Aufgabenverteilung fiir Notfall-
Konnen Wege im Dunkeln reduziert werden (spaterer situationen im Winter?

Arbeitsbeginn, friiheres Ende)? Wenn Sie einzelne Punkte noch nicht erledigt haben, soll-
Gibt es Optionen fiir mobiles Arbeiten? ten Sie das in naher Zukunft priifen und die Umsetzung
6. Kleidung und Schutzausriistung ggf. nachhalten.

Ist warmende und rutschfeste Arbeitskleidung Zu finden unter unter Eingabe
vorhanden? des Titels im Suchfeld
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Checkliste für die Schwerbehindertenvertretung: Das ist vor dem Winter zu erledigen



		To do

		erledigt



		

		



		1. Barrierefreie Wege

		



		

		



		Sind Eingänge, Gehwege und Behindertenparkplätze geräumt und gestreut?

		



		

		



		Gibt es einen einsehbaren Räum- und Streuplan?

		



		

		



		Sind Wege breit genug für Rollstühle und Rollatoren?

		



		

		



		2. Wärme am Arbeitsplatz

		



		

		



		Werden die Mindesttemperaturen nach der Arbeitsstättenverordnung eingehalten?

		



		

		



		Gibt es individuelle Lösungen für Beschäftigte mit besonderem Wärmebedarf (z. B. Heizlüfter, Decken)?

		



		

		



		Werden exponierte Arbeitsplätze (Empfang, Außendienst) besonders geschützt?

		



		

		



		3. Beleuchtung

		



		

		



		Sind Arbeitsplätze ausreichend beleuchtet?

		



		

		



		Sind Eingänge, Treppenhäuser und Außenanlagen hell und sicher ausgeleuchtet?

		



		

		



		Gibt es zusätzliche Lichtquellen für sehbehinderte Beschäftigte?

		



		

		



		4. Gesundheitsschutz

		



		

		



		Werden Impfangebote (Grippe, Corona) bekannt gemacht?

		



		

		



		Gibt es Masken oder Tests für gefährdete Personen?

		



		

		



		Werden Homeoffice-Möglichkeiten genutzt, wenn gesundheitlich erforderlich?

		



		

		



		5. Arbeitszeitregelungen

		



		

		



		Sind flexible Arbeitszeiten möglich, um Dunkelheit zu vermeiden?

		



		

		



		Können Wege im Dunkeln reduziert werden (späterer Arbeitsbeginn, früheres Ende)?

		



		

		



		Gibt es Optionen für mobiles Arbeiten?

		



		

		



		6. Kleidung und Schutzausrüstung

		



		

		



		Sind wärmende und rutschfeste Arbeitskleidungen vorhanden?

		



		

		



		Gibt es Sonderlösungen (orthopädische Schuhe mit Profil)?

		



		

		



		Werden Schutzhandschuhe und wettergerechte Ausrüstung gestellt?

		



		

		



		7. Psychische Belastungen

		



		

		



		Gibt es Hinweise auf Beratungsangebote oder Selbsthilfegruppen?

		



		

		



		Werden Pausenräume mit Tageslichtlampen eingerichtet?

		



		

		



		Besteht die Möglichkeit zu kurzen Bewegungspausen im Freien?

		



		

		



		8. Mobilität

		



		

		



		Gibt es Fahrdienste oder Zuschüsse für barrierefreie Mobilität?

		



		

		



		Werden Fahrgemeinschaften organisiert?

		



		

		



		Gibt es Notfalllösungen bei extremen Wetterlagen?

		



		

		



		9. Kommunikation

		



		

		



		Hängen Informationen zum Winterdienst und Gesundheitsschutz sichtbar aus?

		



		

		



		Werden Newsletter oder Intranet genutzt, um alle zu informieren?

		



		

		



		Ist die Schwerbehindertenvertretung für Rückfragen sichtbar und erreichbar?

		



		

		



		10. Zusammenarbeit

		



		

		



		Wurde das Gespräch mit Personalrat, Arbeitgeber, Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit gesucht?

		



		

		



		Werden Maßnahmen abgestimmt und gemeinsam umgesetzt?

		



		

		



		Gibt es eine klare Aufgabenverteilung für Notfallsituationen im Winter?

		



		

		



		

		



		Wenn Sie einzelne Punkte noch nicht erledigt haben, sollten Sie das in naher Zukunft prüfen und gegebenenfalls dem nachgehen.



		Zu finden unter www.adiuva.de 

unter Eingabe des Titels im Suchfeld









Checkliste für die Schwerbehindertenvertretung : Das ist vor dem Winter zu erledigen    


To do  erledigt  


  


1. Barrierefreie Wege   


  


Sind Eingänge, Gehwege und Behindertenparkplätze geräumt und gestreut?   


  


Gibt es einen einsehbaren Räum -   und Streuplan?   


  


Sind Wege breit genug für Rollstühle und Rollatoren?   


  


2. Wärme am Arbeitsplatz   


  


Werden die Mindesttemperaturen nach der Arbeitsstättenverordnung  eingehalten?   


  


Gibt es individuelle Lösungen für Beschäftigte mit besonderem Wärmebedarf  (z. B. Heizlüfter, Decken)?   


  


Werden exponierte Arbeitsplätze (Empfang, Außendienst) besonders  geschützt?   


  


3. Beleuchtung   


  


Sind Arbeitsplätze ausreichend beleuchtet?   


  


Sind Eingänge, Treppenhäuser und Außenanlagen hell und sicher  ausgeleuchtet?   


  


Gibt es zusätzliche Lichtquellen für sehbehinderte Beschäftigte?   


  


4. Gesundheitsschutz   


  


Werden Impfangebote (Grippe, Corona) bekannt gemacht?   


  


Gibt es Masken oder Tests für gefährdete Personen?   


  


Werden Homeoffice - Möglichkeiten genutzt, wenn gesundheitlich erforderlich?   


  


5. Arbeitszeitregelungen   


  


Sind flexible Arbeitszeiten möglich, um Dunkelheit zu vermeiden?   


  


Können Wege im Dunkeln reduziert werden (späterer Arbeitsbeginn, früheres  Ende)?   


  


Gibt es Optionen für mobiles Arbeiten?   


  


6. Kleidung und Schutzausrüstung   


  


Sind wärmende und rutschfeste Arbeitskleidungen vorhanden?   


  


Gibt es Sonderlösungen (orthopädische Schuhe mit Profil)?   


Dateianlage
Checkliste_SBV_2519_Das_ist_vor_dem_Winter_zu_erledigen.docx


Diskriminierendes Verhalten | Lesezeit 3 Minuten

URTEILE/RECHT

Sexistische Aussagen des Chefs:
Arbeitnehmerin bekommt hohe Abfindung

Das Landesarbeitsgericht (LAG) K6ln hat entschieden, dass eine Arbeitnehmerin Anspruch auf eine
besonders hohe Abfindung hat, nachdem ihr Vorgesetzter sie sexistisch beleidigt hatte (9.7.2025,

Az. 4 SLa 97/25).

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Aussagen des
Geschéftsfiihrers derart verletzend und diskriminierend wa-
ren, dass der Arbeitnehmerin eine Fortsetzung des Arbeits-
verhaltnisses nicht zugemutet werden konnte. Zwar wurde
die vom Arbeitsgericht Bonn urspriinglich zugesprochene
Summe leicht reduziert, doch im Kern bestatigten die Rich-
terinnen und Richter des LAG den Anspruch. Damit setzt das
Urteil ein klares Signal gegen respektloses und tbergriffiges
Verhalten von Vorgesetzten.

Der Fall: Eine Arbeitnehmerin war seit vielen Jahren in dem
Unternehmen beschaftigt. Sie galt als erfahrene und enga-
gierte Mitarbeiterin, deren Arbeit immer geschatzt wurde.
Dennoch geriet sie in einen Konflikt mit ihrem Arbeitgeber,
der ihr schlieBlich kiindigte. Im Rahmen der Kiindigungs-
schutzklage trug sie vor, dass sie der Geschaftsfiihrer des
Unternehmens mehrfach auf respektlose, beleidigende und
sexistische Weise behandelt habe.

Die Aussagen des Geschéftsfiihrers waren nach Auffassung
der Frau so entwiirdigend, dass fiir sie feststand: Eine Riick-
kehr an den Arbeitsplatz ist unzumutbar.

Zunachst befasste sich das Arbeitsgericht Bonn mit der Sa-
che. Es stellte fest, dass die Kiindigung des Arbeitsverhalt-
nisses nicht sozial gerechtfertigt war: Der Arbeitgeber hatte
keinen tragfahigen Kiindigungsgrund vorweisen konnen.
Gleichzeitig kamen die Richterinnen und Richter zu dem
Ergebnis, dass die Arbeitnehmerin nicht mehr mit dem Ge-
schéftsfilhrer zusammenarbeiten konnte. Deshalb I6sten
sie das Arbeitsverhaltnis gegen Zahlung einer Abfindung in
Hohe von 70.000 Euro auf.

Der Arbeitgeber ging in Berufung

Der Arbeitgeber war mit diesem Urteil nicht einverstanden.
Er sah die Abfindung als iiberzogen an und legte Berufung
ein. Seiner Ansicht nach habe die Arbeitnehmerin durch ihre
urspriingliche Klage auf Weiterbeschéftigung selbst gezeigt,
dass sie im Unternehmen bleiben wollte. Dies sei ein Wider-
spruch zu der spater geltend gemachten Unzumutbarkeit.
Zudem argumentierte er, dass die Abfindung in ihrer Hohe
nicht gerechtfertigt sei.

Der Fall landete daraufhin vor dem
Landesarbeitsgericht KéIn

Das Urteil: Die Richterinnen und Richter des LAG Kéln be-
statigten im Wesentlichen die Entscheidung der Vorinstanz.

Sie machten deutlich, dass die sexistischen und respektlosen
Aussagen des Geschaftsfiihrers in ihrer Schwere weit (iber
das hinausgingen, was Beschaftigte im Arbeitsleben hin-
nehmen miissen. Solches Verhalten zerstére das Vertrauens-
verhaltnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nach-
haltig.

Besonders ins Gewicht fiel, dass die Frau infolge der Vorfalle
eine posttraumatische Belastungsstérung entwickelt hatte.
Damit wurde klar, dass das Verhalten des Geschaftsfiihrers
nicht nur das Arbeitsklima vergiftet, sondern auch erhebli-
che gesundheitliche Schaden nach sich gezogen hatte. Vor
diesem Hintergrund sei es unzumutbar, dass die Frau weiter-
hin im Unternehmen beschaftigt werde.

Auch die Hohe der Abfindung hielten die Richterinnen und
Richter im Wesentlichen fiir gerechtfertigt. Sie betonten,
dass bei der Bemessung sowohl die Dauer der Betriebszuge-
horigkeit und die wirtschaftliche Lage der Arbeitnehmerin
als auch die besondere Schwere der Diskriminierung zu be-
ricksichtigen seien. Lediglich eine geringe Korrektur nach
unten hielten sie fiir angebracht. Am Ende wurde die Abfin-
dung von 70.000 Euro auf exakt 68.153,80 Euro reduziert.

= FAZIT

Das Urteil hat eine klare Botschaft

Respektloses, diskriminierendes oder sexistisch motivier-

tes Verhalten von Vorgesetzten bleibt nicht folgenlos.
Fiir Arbeitgeber kann ein solches Verhalten teuer wer-
den, wenn Gerichte nicht nur die Unwirksamkeit einer
Kiindigung feststellen, sondern Arbeitnehmern auch eine
hohe Abfindung zusprechen.

Fur Sie als Schwerbehindertenvertretung bedeutet diese
Entscheidung zweierlei: Erstens zeigt sie, wie wichtig es ist,
Betroffene von Diskriminierung und respektlosem Verhalten
zu unterstiitzen. Zweitens macht sie deutlich, dass Beschaf-
tigte, die durch solche Vorfélle gesundheitliche Schaden er-
leiden, besonderen Schutz genieBen und nicht gezwungen
werden kénnen, unter unzumutbaren Umstanden weiterzu-
arbeiten. Beschaftigte haben das Recht, sich gegen respekt-
loses Verhalten zur Wehr zu setzen und notfalls auch die Be-
endigung des Arbeitsverhaltnisses gegen eine Abfindung zu
erreichen.
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SOFT SKILLS

Energie tanken | Lesezeit 4 Minuten

Warum Selbstfilirsorge gerade jetzt wichtig ist -
besonders fur Sie als SBV

Die Herbst- und Wintermonate sind oft eine anstrengende Zeit. Die Arbeitstage sind voll und hek-
tisch und leider ziehen sich im beruflichen Alltag die Aufgaben nicht wie die Natur zuriick und schal-
ten einen Gang runter. Im Gegenteil: Gerade jetzt kommen viele eilige Anfragen auf den Tisch und
sollen noch in diesem Jahr geklart werden. Wie geht es lhnen als SBV in dieser Zeit? Sorgen Sie gut
fir sich? Lesen Sie, warum Selbstfiirsorge wichtig ist, damit Sie langfristig Kraft haben, um fiir die
Kollegen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen da zu sein. Zudem kénnen Sie den ein
oder anderen Impuls in lhrer Beratung direkt weitergeben!

Als SBV haben Sie ein besonderes Ohr fiir die Sorgen und
Fragen von Kollegen mit gesundheitlichen Einschrankungen:
ob im Rahmen der Wiedereingliederung, des Nachteilsaus-
gleichs oder der Telefonate und Riicksprachen mit dem Inte-
grationsamt, der Gesprache mit der Personalabteilung und
auch den Kollegen aus dem Betriebsrat.

SBV ist eine herausfordernde Querschnittsaufgabe

Alle die unterschiedlichen Meinungen unter einen Hut zu
bekommen und immer das Wohl der Kollegen mit Behinde-
rung oder chronischen Erkrankungen zu , verteidigen”, kos-
tet Zeit, Kraft und Nerven. Zudem haben Sie auch noch Ihre
normale Arbeit auf dem Tisch.

Wenn an manchen Tagen alles zu viel ist

Vielleicht kennen Sie selbst das Gefiihl, dass lhnen alles zu
viel wird. Vielleicht werden Sie miirrisch, knapp angebunden
oder reagieren genervt auf Anfragen. Solche ungesteuerten
Reaktionen kénnen ein Zeichen dafiir sein, dass Sie lhre ei-
genen Bediirfnisse wieder besser wahrnehmen sollten.

Gute Selbstfiirsorge schenkt neue Energie

Selbstfiirsorge ist kein Egoismus, sondern ein liebevoller und
verantwortungsvoller Umgang mit sich selbst. Sie hilft, die
eigene Widerstandskraft zu starken und langfristig die Auf-
gaben als SBV gut bewaltigen zu konnen.

5 Impulse fiir mehr Selbstfiirsorge
1. Bediirfnisse wahrnehmen und benennen

Sptiren Sie in sich hinein. Was brauchen Sie gerade? Eine
kurze Pause, klare Absprachen, Ruhe fiir mehr Konzentration
oder Unterstiitzung? Nur wer die eigenen Bed(irfnisse kennt,
kann sie auch ernst nehmen. Atmen Sie tief durch und spi-
ren Sie bewusst in sich rein.

2. Zeit fiir sich reservieren

Planen Sie jeden Tag mindestens 15 Minuten nur fiir sich.
Ein kurzer Spaziergang, ein gutes Buch oder einfach ein stil-
ler Moment tun spirbar gut. Eine tolle Unterstiitzung kann
hier auch eine App sein, wie zum Beispiel die , 7 Mind-App”
(www.7mind.de), die lhnen Anleitungen zur Meditation bie-
tet oder auch Angebote lhrer Krankenkasse zeigt.
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3. Grenzen ziehen

Lernen Sie, Aufgaben bewusst zu priorisieren und auch ein-
mal liebevoll Nein zu sagen oder um mehr Zeit zu bitten. Das
schiitzt vor Uberlastung. Legen Sie sich hierfiir einige Sétze
zurecht, wie zum Beispiel: ,Reicht dir meine Riickmeldung
bis nachste Woche aus? Aktuell habe ich noch so viele Aufga-
ben, dass ich mich leider nicht sofort darum kiimmern kann.”

4. Wertschatzung annehmen

Freuen Sie sich Giber Komplimente und Anerkennung und ge-
ben Sie sich selbst regelmaBig ein positives Feedback. Uber-
legen Sie sich zum Beispiel jeden Abend, vor dem Zubettge-
hen, was lhnen heute gut gelungen ist oder wo Sie zufrieden
mit sich waren. Versuchen Sie, mindestens drei Punkte zu
finden, und schreiben Sie diese auf.

5. Gesund leben

Ausreichend Bewegung, Pausen abseits des Bildschirms —
und dazu gehdrt auch das Handy —, ausreichend Schlaf und
gesunde Erndhrung sind Basishausteine fiir lhr Wohlbefin-
den. Achten Sie auf sich selbst, wie Sie es auch bei anderen
tun wiirden. Pflegen Sie bewusst lhre Gesundheit und tra-
cken Sie, wie viel Schritte Sie am Tag gehen, wie viele Stun-
den Sie schlafen und wie viel Sie am Tag trinken. Das fordert
Ihr Gesundheitsbewusstsein und auch Ihr Wohlbefinden.

= FAZIT

Nehmen Sie sich selbst wichtig

Oft kiimmern wir uns liebevoll um andere und vergessen
dabei uns selbst. Denken Sie daran: Nur wenn Sie lhre ei-
gene Gesundheit im Blick behalten, konnen Sie lhre Auf-
gabe als SBV langfristig erfiillen. Versuchen Sie, sich Zeit
fiir sich und Ihre Bediirfnisse einzuplanen. Probieren Sie
in den nachsten vier Wochen die verschiedenen Impulse
aus und sammeln Sie Erfahrungen und Erkenntnisse, was
gut fiir Sie funktioniert und was eine Prise mehr Selbst-
fiirsorge mit lhnen macht!

Autorin: Brigitte Ganzmann


http://www.7mind.de

Druckkiindigung | Lesezeit 3 Minuten

URTEILE/RECHT

Kiindigung wegen Kollegendruck?
Nur mit klaren Regeln maoglich

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen hat ein deutliches Signal gesetzt: Eine Kiindigung ist
nicht schon deshalb gerechtfertigt, weil Kollegen Druck auf den Arbeitgeber ausiiben (13.5.2025,
Az. 10 SLa 687/24). Die Richterinnen und Richter machten klar, dass Arbeitgeber zunachst eigene
Losungsansatze entwickeln miissen, bevor sie zu einem so drastischen Mittel wie der Kiindigung

greifen.

Eine sogenannte Druckkiindigung ist nur in Ausnahmefallen
maoglich — und erfordert eine sorgfaltige Konfliktbewalti-
gung im Betrieb.

Der Fall: Ein langjahriger Mitarbeiter hatte im Kollegenkreis
uber Jahre hinweg fir Spannungen gesorgt. Immer wieder
kam es zu Reibungen, Missverstandnissen und offenen Kon-
flikten. Die Stimmung verschlechterte sich zunehmend, bis
schlieBlich mehrere Beschaftigte beim Arbeitgeber vorstellig
wurden. Sie erklarten, dass sie nicht langer mit dem Kolle-
gen zusammenarbeiten wollten und im Falle einer Fortset-
zung des Arbeitsverhaltnisses selbst Konsequenzen ziehen
wiirden — bis hin zu Eigenkiindigungen.

Der Arbeitgeber sah sich unter Druck gesetzt. Um die Situa-
tion zu entscharfen, versuchte er, den Mitarbeiter zu einem
Aufhebungsvertrag zu bewegen. Doch dieser zeigte sich
nicht bereit, das Unternehmen freiwillig zu verlassen. Dar-
aufhin sprach der Arbeitgeber eine fristlose Kiindigung aus,
die jedoch mit einer sogenannten Auslauffrist versehen war.
Das bedeutet: Obwohl formal eine fristlose Kiindigung er-
klart wurde, erhielt der Beschéftigte noch die regulare Kiin-
digungsfrist wie bei einer ordentlichen Kiindigung.

Der Mitarbeiter wollte diese Entscheidung nicht hinnehmen
und klagte. Zunachst hatte er vor dem Arbeitsgericht Erfolg,
und auch in der Berufungsinstanz vor dem LAG Niedersach-
sen bestatigten die Richterinnen und Richter, dass die Kiin-
digung unwirksam war.

Das Urteil: Das LAG begriindete seine Entscheidung mit kla-
ren Grundsatzen.

Druck allein reicht nicht aus

Eine Kiindigung kann nicht allein auf den Druck von Kol-
leginnen und Kollegen gestiitzt werden. Beschwerden, Un-
mutsauBerungen oder gar Drohungen, selbst zu kiindigen,
schaffen noch keinen rechtlichen Kiindigungsgrund.

Pflicht zur Konfliktlosung

Vor einer Druckkiindigung muss der Arbeitgeber alles Zu-
mutbare unternehmen, um den Konflikt auf andere Weise zu
|6sen. Dazu gehoren offene Gesprache mit den Beteiligten,
moderierte Runden, der Einsatz von Vorgesetzten, die Ein-
schaltung des Betriebsrats oder auch eine Mediation. Erst
wenn all diese MaBnahmen erkennbar gescheitert sind und

die Lage untragbar bleibt, kann tiber eine Druckkiindigung
nachgedacht werden.

Keine gerichtliche Auflésung bei Auslauffrist

Besonders deutlich stellten die Richterinnen und Richter
klar: Wenn der Arbeitgeber eine fristlose Kiindigung mit
Auslauffrist ausspricht, kann er nicht gleichzeitig beantra-
gen, dass das Gericht das Arbeitsverhaltnis gegen Zahlung
einer Abfindung aufldst. Eine solche Auflésung ist gesetzlich
nur vorgesehen, wenn eine ordentliche Kiindigung zulassig
ware. Ist diese — wie hier durch einen Tarifvertrag — ausge-
schlossen, scheitert auch ein Auflésungsantrag.

Im konkreten Fall hatte der Arbeitgeber keinerlei MaBnah-
men ergriffen, um die Spannungen zu entscharfen. Weder
wurden Gesprache gefiihrt noch andere Konfliktldsungsins-
trumente genutzt. Damit fehlte die rechtliche Grundlage fir
eine Kiindigung. Der Mitarbeiter behielt seinen Arbeitsplatz.

= FAZIT

Druckkiindigungen meist rechtswidrig

Das Urteil zeigt sehr deutlich, dass Arbeitgeber nicht vor-
schnell auf Druck aus dem Kollegenkreis reagieren diir-
fen. Eine Druckkiindigung ist nur in seltenen Ausnahme-
fallen wirksam und setzt voraus, dass zuvor ernsthafte
Versuche der Konfliktbewaltigung unternommen wurden.

Fur Sie als Schwerbehindertenvertretung bedeutet das: Ach-
ten Sie besonders in Féllen, in denen schwerbehinderte oder
gleichgestellte Beschaftigte betroffen sind, auf eine faire
und transparente Vorgehensweise. Gerade diese Kollegin-
nen und Kollegen sind oft auf einen besonderen Schutz vor
Ausgrenzung und ungerechter Behandlung angewiesen. Fiir
lhre Praxis heiBt das:

Beschwerden aus der Belegschaft sollten ernst genommen
werden, aber nicht unreflektiert in eine Kiindigung umge-
setzt werden.

Flihren Sie friihzeitig Gesprache mit allen Beteiligten fiihren
und suchen Sie Losungen innerhalb des Teams.

Ziehen Sie externe Hilfen wie Mediation in Betracht, um
Konflikte zu entscharfen.
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WISSENSWERT

begleiten

Schrittweise zuriick in den Arbeitsalltag | Lesezeit 2 Minuten

Wiedereingliederung unterstiitzen und Beschaftigte

Wenn Beschéftigte nach langer Krankheit zuriick an den Arbeitsplatz kehren, ist dies eine sensib-
le Phase. Eine stufenweise Wiedereingliederung kann helfen, Uberlastung zu vermeiden und den
Ubergang zu erleichtern. Sie als Schwerbehindertenvertretung spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie
unterstiitzen die Betroffenen und sorgen dafiir, dass ihre Rechte gewahrt bleiben.

Sprechen ist wichtig

Suchen Sie als Schwerbehindertenvertretung zunachst das
Gesprach mit den Beschaftigten, um den Gesundheitszu-
stand und die Wiinsche zu klaren. Danach gilt es, nach den
Vorstellungen des behandelnden Arztes, aber auch gemein-
sam mit dem Arbeitgeber einen Wiedereingliederungsplan
zu erstellen. Dieser legt fest, welche Aufgaben in welchem
Umfang ibernommen werden kénnen und welche Pausen
oder Hilfsmittel notwendig sind.

Vereinbarungen dokumentieren

Wichtig ist die Dokumentation aller Vereinbarungen, um
spatere Missverstandnisse zu vermeiden. Wahrend der
Wiedereingliederung sollten Sie als Schwerbehindertenver-

Unser Service fiir Sie:

tretung regelmaBig Riicksprache halten, Belastungen friih-
zeitig erkennen und ggf. Anpassungen vorschlagen. So wird
sichergestellt, dass die betroffenen Beschaftigten weder
tberfordert werden noch Nachteile im Arbeitsverhaltnis ent-
stehen.

Helfen Sie

Sie als Schwerbehindertenvertretung sind ein wichtiger An-
sprechpartner in der Wiedereingliederungsphase. Durch ak-
tive Begleitung, Beratung und Vermittlung kdnnen Sie dazu
beitragen, dass die Beschaftigten gesund, motiviert und
langfristig integriert in den Arbeitsalltag zurlickkehren.

Eine frithzeitige Einbindung schafft Sicherheit fiir alle Betei-
ligten und fordert ein inklusives Arbeitsumfeld.

Expertensprechstunde: Schreiben Sie uns!

Stellen Sie lhre individuellen Fragen an redaktion@die-sbv.de — Eine personliche Antwort erreicht Sie binnen 3 Werktagen.

Onlinebereich:

Hier erhalten Sie alle Arbeitshilfen zum Download

Alle Arbeitshilfen wie Muster-Schreiben, Checklisten und Ubersichten und auch die Ausgaben kénnen Sie

hier herunterladen: www.adiuva.de

Netzwerktreffen:

Nutzen Sie einmal pro Jahr unser Netzwerktreffen zur Weiterbildung, Vernetzung und zum Austausch.

Das lesen
Sie in der
nachsten
Ausgabe
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URTEILE/RECHT
Vergleich: Urlaub bleibt

AKTUELLES

Streikende riskieren
Weihnachtsgeld

WISSENSWERTES

Zur Arbeitsplatzanpassung
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